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Verordnung

223. Errichtung des Seminars für Homiietik in der Erzdiözese München 
und Freising

Nach Beschluss des Ordinariatsrates vom 05.10.2004 wird mit Wirkung vom 
01.01.2005 das Seminar für Homiietik für die homiletische Ausbildung, 
Berufseinführung und Fortbildung der Priester, Ständigen Diakone, Pastoral- 
und GemeindereferentenZ-innen in der Erzdiözese München und Freising er­
richtet.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt im Rahmen der geltenden kirch­
lichen Ordnungen und diözesanen Richtlinien und berücksichtigt die berufs­
spezifischen Verkündigungssituationen. Sie erstreckt sich auf die vielfältigen 
Formen kirchlicher Verkündigung.

Die Leitung des Seminars nimmt ihre Aufgaben wahr in Absprache mit den 
Verantwortlichen für die Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung der 
verschiedenen pastoralen Dienste.

Die Schwerpunkte der Arbeit des Seminars sind:

- ZVigebot von homiletischen Grundkursen

- Hinführung zur homiletischen Praxis

- Fortbildung und Begleitung im Bereich Homiletik

Dies geschieht durch Vermittlung theoretischer Grundlagen, Einübung und 
Vertiefung der homiletischen Praxis in Werkwochen und homiletischen 
Studientagen, sowie durch Besuche vor Ort mit fachlicher Beratung.

Das Seminar ist eine nachgeordnete Einrichtung des Referates Pastorale 
Dienste: die Dienst- und Fachaufsicht obliegt dem Leiter des genannten 
Referates. Im Haushalt dieses Referates besteht für die Arbeit des Seminars 
eine eigene Haushaltsstelle.

Der Dienstort des Seminars richtet sich nach dem jeweiligen Dienstsitz der 
Seminarleitung. Derzeit steht für das Seminar eine Sekretärin (Teilzeitstelle 
mit 50 %) zur Verfügung.

Die Leitung des Seminars hat die Fach- und Dienstaufsicht über die zur Mit­
arbeit im Bereich Homiletik angewiesenen FachreferentenZ-innen und die 
Fachaufsicht über die homiletischen Berater.
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